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IR EPU B LI KO S T-E-R RE-I CH--
BUNDESMINISTERIUM FüR JUSTIZ 

l8.087-9a/69 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zu Zo l095!J-NR!1969 

Die mir am 24.Jänner 1969 übermittelte Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat L u p t 0 W i t s H aas 
und Genossen~ betreffend eine Eingabe des "Arbeitskreises 
Kritischer Katholizismus tl an das Bundesministerium für Justiz~ 
beantworte ich wie folgtg 

Vertreter des "Arbeitskreises Kritischer Katholizismus" 
haben dem Bundesministerium für Justiz mitgeteilt? daß ihre 
aus ungefähr 24 Personen bestehende Gruppe das an mich ge­
richtete Schreiben vom 14.Jänner 1969 auch an alle Mitglieder 
des Justizausschusses des Nationalrates adressiert habe p eine 
entsprechende Zahl von Abdrucken dieses Schreibens sei noch 
"am 14. Jänner 1969 im Parlament sgebäude "abgegeben wordeno 
Auch aus dem Schreiben selbst ergibt sich, daß es sich hiebei 
um einen "offenen Brief an den Herrn Bundesministe~ flirJustiz 
und an die Mitglieder des Justizausschusses des Nationalrates" 
handel"t 0 Nichtsdestoweniger überreiche ich hiemit, dem in der 
vorliegenden Anfrage geäußerten Wunsch entsprechend, eine Ab­
lichtung des e~vähnten SchreibensG 

IfMärz 1969 
De /1ndesm ,ister: 

,~/!ßJ!JL 
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Wi~n, am 14. Jänner 1j69 

. 1 8 ,., 6 ~ - 0··· I 69 . , .u . .-1'.\- ;, i "". . . .•. , 

Ol"FENER BRIEF an den Herrn Bundesrr~1·r..; ster für Justiz 

~. 

Betrifft' 

und an die' MitgliedeJ?~:..des Justizausschusses des· 
Nationalrats 

.' .. 
Herrn 

Abäl1derung des Ent.vrorfs der Strafrechtskommission 
durch Einflußnahme der Österreichischen Bischofs~ 
konferenz 

Die sachl"J..chen Abänderungen dea. Entwurfs'der StrafrechtskommiHsion p 

der die Zustiomungder Unterzeichnet en gefunden hätte, zum Entwurf"· 
Broda 64/66 und Klecatsky 68 gehen tnsbesonderG, auf den Einfluß' .. 
konservativer katholischer Kreise, zuletzt der Osterreichische~ 
Bischofskonfarenz zurücko 
Der Kreis der Unterzeichneten erachtet sich nicht für kompetent~ 
rechtspolitische, und materiale Anliegen zur Strafrechtsreform an 
Sie heranzutragen. Da es sich bei dem Vorgehen der Bischofskonferenz 
jedoch um den Versuch der Durchset?ung katholischer Sittlichkeits .... 
vorstellunge.l auf staatlicher Ebene handelt 9 und dieses Vorgehen 
vomSelbstverstä~dnis der Katholischen Kirche her bedenklich er­
scheint, sieh~ sich dieser Kreis veranlaßt, das Votum der Bischofs­
konferenz in seinem sachlichen Gewicht in Frage zu stellen. 
Wir bestreiten nicht, daß verschiedene Auffassungen hinsichtlich 
der Berechti[,ung der Bischöfe bestehen, Einfluß auf staatliche 
Gesetzgebung zu neh~ßn. 

........ 

Jedoch sind wir der folgenden Ansicht: 
1.) Es ist unabdingbares Merkmal moralischer Normen, daß ihre Ein­
haltung in die Freiheit der menschlichen Person gestellt ist. Die 
Erfüllung vcn Sittlichkeitsnormen. die sich aus dem christlichen 
:Sthos ergeben, ist notwendig dem freien Gewissensentscheid des ein­
zelnen Christen anheimgestellt. Es ist geradezu ein definitorisches 
Element der Moral norm gegenüber einerRochtsnorm, daß sie mit Zwang 
nicht durchsetzbar ist. 
Wenn es die Katholische Kirche im Einzelfall für zulässig erachtet, 
moralische Normen mit Sanktionen zu verbinden, muß doch darauf be­
stan~en werden, daß die Sanktionen nur von der rtechtsgemeinschaft. 
verhängt we:::-den kann, die die Norm festgelegt hat. Im vorliegendan 
Fall scheint das Vorhaben der Bischofskonfarenz dahin zu gehen, 
die Verletzung von Normen der- kLtchlichen Sittenlehre staatlich 
zu sanktionieren. 
2.) Sollte die Österreichische Bischofskon:ferenz dabei der Meinung 
sein, auf Forderungen des natürlichen Sittengesetzes und nicht 
speziell auf Forderungen der katholisohen Sittenlehre hinzuweisen, 

. so muß doch fest~ehalten werden, daß es sich dabei um sittliche 
Normen handelt, die in ihremYieser:.. nicht die Intention tragen, mit 
staatlichen Zwangsfolgen verknüpft .3U. werden. Sie sollten nur dann 

'Eingang in das Straf.recht des Staates finden, wenn durch ihre Ver-. 
3rC.~2 C~'VVl "'--;'~::H,)' ·1.1 / 
1\ ~d\t1 ~ : I i & dH' 'i. k:'~~l'fi Pt: H 1-- V 
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letzung R80htsgüter dor Allgemeinheit geschädigt werden. \ 
Darüber hinaus .:::rscheint es als z'i/cifelhaft, ob die F lrdcrungen der 
Bischofskonferenz inhaltlich nicht vlei t über das hinausreichen, was 
als Postulat natürlichen Sittenempfindens bezeichnet werden könnte. 
Vielmehr kann die Qualifikation, \'1 i 8 sie die Bischofskonferenz vor-
nimmt, nur aus dom VorvcrständY.lis und Traditionszusat1IIlenhang einer 
zwoi tausendjährigen katholischen Si ttenleh:ce verstanden werden. 
3.) Es muß kritisch in Erwägung gezogen wercien,i'ür Vlell die Österrei­
chische Bischofskonferenz spricht. Als Sprccherin der 85~ formellen 
Katholiken der österreichischen Bevölkerung kann sie, in keiner 
We:;..se aUftreten; und gorade innerhalb der 20';; der Bevölkerung, die 
als prktizierende Katholib:m gelten könnten,haben sich gegensätzliche 
Auffassungen gebildet,sodaß die BischGfskonferenz auch nicht als 
Surecherin für die Gesamtheit dieses teils der österreichischen 
Katholiken angesehen werden darf. Dic" Plurali tät der Meinungen geht ~ 
~nbeschadet des magisterium ordinarium legitim aus dem, der eigenen 
erantwortlichkeit dos Christen anheimgestellten Bereichs hervor,wie 

zumB(ü,spiel auch in der neueren IvToral theologie die von der Bischofs­
konferenz erhobenen Forderungen durchaus fragwürdig erscheinen lassenD 
Grundsätzlich aber ist zu bemerken, daß nach dem Selbstverständnis 
der Kirche die Bischöfe nichtlegitj~iert sind, das politische Votum 
der Katholiken gegenüber staatlichen Instanzen abzugeben. 

AIs-Katho'liken .enttäuscht uns die Grundhaltung der Bischöfe zu den 
,Frag~n der Strafrechtsreform ganz besonders 0 f!er erwartet hat, daß 
die Osterreichische Bischofskonferenz den humanen Aspekt der Ver­
folgung von Straftaten in den Vordergrund stellen würde,. muß be­
stürzt fe.Jtstellen, daß sie im Gegenteil dort den iiersten Stein 
werfenli,wo os sonst niemand tuto 

Die Unterzeichneten riChten' die dri~gendeBitte an Sie die Abänderungen 
des' ~~ntVlurfs !lochmals einer kritischen Prüfung zu unterziehen. -

~ .:. 

, . 

Für den Arbeitskreis 
,Kri tischer Katholizi'smus 

~ I ; / I 

CI . U ()(.Lrt,Lc 
Hawlik) 

" 

., , 

'Eigentümer,Herausgeber und Ve:rlegeT~ Arbei tsl:reis Kritischer Katho­
lizismus;für den Inhalt verantwortlich: Klaus Lang,beide 1130 Wie 11, 
Ivlaxingstraße 22/2 
Druck im Eigenverlag 
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